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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.07.1995

Norm

ASVG §175

Rechtssatz

Die subjektive Meinung, betrieblich tätig zu sein, ist unfallversicherungsrechtlich dann relevant, wenn diese Meinung in

den objektiven Verhältnissen eine ausreichende Stütze findet.
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